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Schuckert, Michael

Von: Holtmann, Thomas Dr. <T.Holtmann@bdi.eu>
Gesendet: Freitag, 8. Juli 2022 13:13
An: Holtmann, Thomas Dr.
Betreff: Novelle Energiesicherungsgesetz, Regelungen zum „Fuel Switch“; Termin: 

25.7.2022
Anlagen: Beschlussempfehlung BT Drucks 20-2594.pdf; Bericht BT Drucks 

20-2664.pdf; Schreiben St`in Dr. Christiane Rohleder v. 6.7.2022.pdf; 
2002594.pdf; 316-22.pdf; zu316-22.pdf

Ausschuss Umwelt, Technik und Nachhaltigkeit 
Ausschuss Energie- und Klimapolitik 
AK Immissionsschutz 
AK Wasserwirtschaft 
AK Naturschutz 
AK Anlagenbezogener Gewässerschutz 
AK Betriebssicherheit 
Mitgliedsverbände 
Landesvertretungen 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
am 7.7. und 8.7.2022 beschlossen Bundestag und Bundesrat im Rahmen des „Gesetzes zur Bereithaltung von 
Ersatzkraftwerken zur Reduzierung des Gasverbrauchs im Stromsektor im Fall einer drohenden Gasmangellage 
durch Änderungen des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energiewirtschaftlicher Vorschriften“ auch 
Änderungen des Energiesicherungsgesetzes und weiterer Gesetze.  
Verschiedene Änderungen betreffen direkt die Möglichkeit, einen sog. „Fuel Switch“ von Energie- und 
Industrieanlagen zu erleichtern mit dem Ziel, Gas einzusparen. Im Bundes-Immissionsschutzgesetz werden die 
Paragrafen 31a bis 31d eingeführt, die materielle Abweichungen von Emissionsgrenzwerten und dem Betrieb von 
Abgasreinigungsanlagen im Geltungsbereich des Abschnitt 2 der 13. BImSchV sowie von bestimmten 
Emissionsvorschriften der Verordnung über mittelgroße Feuerungsanlagen (44. BImSchV) erlauben. In der 
beigefügten Bundestagsdrucksache 20/2664 werden ab Seite 12 Erläuterungen darüber gegeben, wie der Betreiber 
gegenüber der Genehmigungsbehörde die entsprechenden Ausnahmevorschriften beantragen kann. Dabei hat die 
Behörde, so der Bundestag ausdrücklich, kein Ermessen, die Ausnahmen nicht zu gewähren. Zudem ist der 
Bundestag der Rechtsauffassung, dass auf die Gewährung der Ausnahmen die Regelungen der §§ 10, 16 und 19 
Bundes-Immissionsschutzgesetz nicht anwendbar ist, sondern dass es sich um ein Verfahren „eigener Art“ handelt, 
das unter erleichterten Voraussetzungen möglich ist. 
Allerdings können mit dem Fuel Switch verbundene Vorhaben weiterhin genehmigungsbedürftig sein oder andere 
Zulassungen oder Anzeigen erfordern. Diese Sachlage wird durch die Beschlüsse nicht direkt geregelt. Der 
Bundestag hat jedoch eine Entschließung folgenden Wortlauts beschlossen: „Der Deutsche Bundestag fordert die 
Bundesregierung auf, … gemeinsam mit den Ländern darauf hinzuwirken, bestehende Spielräume im 
Genehmigungsrecht zu nutzen, damit alle Potentiale zur Einsparung von Erdgas durch Fuel Switch durch die Nutzung 
alternativer Energieerzeugungsanlagen gehoben werden können und nicht durch bürokratische Hürden erschwert 
wird.“ 
Der BDI wird sich dafür einsetzen, dass von der Bundesregierung starke Signale in Richtung der Länder im Hinblick 
auf eine zügige und unbürokratische Durchführung der Verfahren erfolgen.  
Von großer praktischer Bedeutung ist zudem der neue Abschnitt 4 des Energiesicherungsgesetzes. Dieser enthält 
eine sehr weitgehende Verordnungsermächtigung in § 30 Abs. 1 Nr. 3 EnSiG, wonach Vorschriften erlassen werden 
können über „befristete Abweichungen oder Ausnahmen für den Betrieb von Anlagen, soweit diese zwingend 
erforderlich sind, um die Deckung des lebenswichtigen Bedarfs an Energie zu sichern, oder für den Betrieb sonstiger 
Anlagen, insbesondere um diesen zu ermöglichen, den Einsatzbrennstoff zu wechseln, damit dieser für die 
Sicherstellung der Energieversorgung zur Verfügung gestellt werden kann“.  
Diese Rechtsverordnung erlaubt ausdrücklich Abweichungen von den §§ 5 und 22 des Bundes-
Immissionsschutzgesetz, den Bestimmungen der 13. BImSchV, der 17. BImschV, der 44. BImschV, der TA Lärm und 
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der TA Luft, den Regelungen des Abschnitt 3 des Kapitel 5 des Bundesnaturschutzgesetzes, der AwSV, der 
Rohrfernleitungsverordnung und der Betriebssicherheitsverordnung. 
Die Rechtsverordnung wird durch die Bundesregierung erlassen (unter bestimmten Voraussetzungen sogar nur durch 
das BMWK) und kann bei einer Geltungsdauer von nicht länger als sechs Monaten ohne Zustimmung des 
Bundesrates erfolgen (§ 30 Abs. 3 und 4 EnSiG). Sie finden diese Regelungen auf den Seiten 10-11 und 25-30 der 
beigefügten Bundestagsdrucksache 20-2594 und in der ebenfalls beigefügten Bundesratsdrucksache 316-22, S. 10. 

Es ist von großer Bedeutung für die Wirtschaft, dass die Abweichungsrechtsverordnung nun sehr 
zügig erlassen wird. Hierzu benötigen wir von Ihnen Hinweise und Vorschläge, von welchen 
Bestimmungen in den o.a. Regelwerken im Falle von konkreten „Fuel Switch“-Vorhaben 
abgewichen werden soll.  
Dies kann so weit gehen, dass bestimmt materielle oder Verfahrensvorschriften gar nicht oder nur 
in veränderter Form zur Anwendung kommen sollen. Es handelt sich hier um ausdrückliche 
Notfallregelungen, die auch nur befristet zur Anwendung kommen sollen. Bei Interesse bitten wir 
um inhaltliche Angaben dazu, von welchen der einschlägigen Paragrafen der Vorschriften 
Abweichungen möglich sein sollten bzw. welche Verfahrenserleichterungen notwendig sind. 
Zudem bitten wir, wenn möglich, um eine kurze Beschreibung, welches Vorhaben sie konkret 
planen, welche Technik installiert werden soll bzw. wieder in Betrieb genommen wird (z. B. 
Abfüllplatz Heizöl, Heizöltank, Rohrleitungen, neue Brennertechnik etc.). Diese Hinweise werden 
wir natürlich vertraulich und anonym behandeln. 
Bitte lassen Sie uns Ihre Beiträge hierzu bis zum 25.7.2022 zukommen (bitte an 
t.holtmann@bdi.eu und c.schiffer@bdi.eu). Aus ihren Hinweisen werden wir eine Stellungnahme 
erarbeiten und dem BMWK und BMUV zukommen lassen. 
Zu Ihrer weiteren Information fügen wir ein Schreiben von StSin Rohleder an die Ressortkollegen 
der Länder bei. 
Mit freundlichen Grüßen 
T. Holtmann 
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Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Verantwortlich für die Datennutzung ist der BDI 
e.V., Berlin. Wir verarbeiten Ihre Daten im Rahmen der Gremienarbeit mit Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) 
DSGVO. Zweck der Verarbeitung ist die Information und Vernetzung der Teilnehmenden. Weitere Informationen zum 
Datenschutz finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen (https://bdi.eu/kontakt/datenschutz/). 
Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft formlos 
widersprechen. Bitte richten Sie Ihren Widerspruch an adresspflege@bdi.eu. Falls Sie zukünftig nicht mehr auf einer 
ausliegenden Teilnehmerliste verzeichnet sein möchten, richten Sie bitte Ihren Widerspruch per E-Mail an den 
Einladenden oder geben Sie unseren Mitarbeitern der Veranstaltungsbetreuung Bescheid. 


